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Tätigkeitsbeschreibung Kosmetiker  
 
Das Kosmetikergewerbe, das in der Anlage B2 zur Handwerksordnung aufgeführt ist, 
beinhaltet Tätigkeiten, für die kein Qualifikationsnachweis erforderlich ist. 
 
Folgende Tätigkeiten gehören zum Berufsbild des Kosmetikers: 
 

• Allgemeine und spezielle Anamnese und Diagnose 
• Hautreinigung; Entfernung von Milien und Comedonen 
• Gesichts-, Körperteil- und Ganzmassagen 
• Gymnastik, einschließlich Gesichts- und Atemgymnastik 
• Behandlung mit physikalischen Apparaten, chemischen und biologischen Mitteln 
• Vorbeugende Beratung sowie Behandlung bei anlage- und umweltbedingten 

Hautveränderungen 
• Behandlung von Funktionsstörungen der Haut 
• Behandlung von Überverhornung und Veränderungen der Verhornung 
• Behandlung von Akne und Rosacea 
• Verödung von erweiterten Endgefäßen und Fibromen, von Gefäßmalen, Warzen 

und gutartigen Naevi nach ärztlicher Diagnose 
• Haarentfernung 
• Fußpflege, 
• Make-up; Schminken 
• Beratung für Heimpflege sowie über gesunde Lebensführung und –haltung 

(Gesundheitserziehung) 
• Beratung beim Verkauf von kosmetischen Mitteln 

 
Nicht erlaubt sind Tätigkeiten nach dem Berufsbild des zulassungspflichtigen Friseur-
Handwerks, wie zum Beispiel Haarverlängerung und –verdichtung, Erstellen von Frisuren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn Sie noch Fragen zu Ihrem Antrag haben, rufen Sie uns gerne an: 
 
Frau Mathias (Herzogtum Lauenburg)  Tel. 0451 / 1506 -205 
Frau Burdenski (Kiel)   Tel. 0451 / 1506 -209 
Frau Maczynski (Neumünster)   Tel. 0451 / 1506 -266 
Frau Kempert (Pinneberg, Steinburg)  Tel. 0451 / 1506 -207 
Frau Schüler (Ostholstein)   Tel. 0451 / 1506 -204 
Frau Krasenbrink (Segeberg, Plön)   Tel. 0451 / 1506 -206 
Herr Wanzenberg (Stormarn, Lübeck)  Tel. 0451 / 1506 -208 


